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Wien, am  23. Dezember 2014 

 
Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Nikolaus Scherak, Kollegin und Kollegen haben am   

30. Oktober 2014 unter der Zahl 2949/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Transparenz und Information in Bezug auf die Verträge des Schubhaftzentrums 

Vordernberg“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 2: 
Das Betriebskonzept der G4S Secure Solutions AG wurde vom Auftragnehmer (Gemeinde 

Vordernberg) dem Bundesministerium für Inneres übermittelt. Im diesem Zusammenhang 

erfolgte seitens des Bundesministeriums für Inneres im Wesentlichen eine Klarstellung der 

Aufgabenteilung zwischen Exekutive und Verwaltungshelfern im Sinne der in der Beantwor-

tung der Fragen 3 und 5 angeführten „Dienstbetrieblichen Ablaufanordnungen“.   

Die Übermittlung des Betriebskonzeptes fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesminis-

teriums für Inneres.  

 
Zu den Fragen 3 und 5: 
Seitens der Gemeinde Vordernberg wurde, wie vertraglich vereinbart, ein Ablaufkonzept 

übermittelt. Diesem Ablaufkonzept wurde seitens des Bundesministeriums für Inneres zuge-

stimmt.  
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Diesbezügliche Vorgaben des Bundesministeriums für Inneres gab es nicht. Auf die in die-

sem Konnex seitens des Bundesministeriums für Inneres ergangenen dienstbetrieblichen 

Ablaufanordnungen, die der Gemeinde Vordernberg übermittelt wurden, darf verwiesen wer-

den. 

Diese Ablaufanordnungen regeln unter anderem, dass die Aufrechterhaltung der Ordnung 

und Sicherheit einschließlich aller Sicherungsmaßnahmen ausschließlich den Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes obliegt. Demnach sind als Aufsichtsorgane im Sinne der 

Anhalteordnung nur die Mitarbeiter des Bundesministeriums für Inneres mit Exekutivbefug-

nissen anzusehen. Sollten Verwaltungshelfer im Zuge der Ausübung ihrer Betreuungstätig-

keit Umstände wahrnehmen, die auf eine Gefährdung der Gesundheit und der körperlichen 

Sicherheit von Angehaltenen schließen lassen, haben sie unverzüglich einen zuständigen 

Mitarbeiter des Bundesministeriums für Inneres zur Entscheidung und weiteren Verfügung zu 

verständigen. 

Die Beantwortung der Frage hinsichtlich des Betriebskonzepttextes fällt nicht in den Voll-

zugsbereich des Bundesministeriums für Inneres.  

 
Zu Frage 4: 
Derartige Nachfragen sind beim Bundesministerium für Inneres nicht evident.  

 
Zu den Fragen 6, 7 und 11: 
Nein. 

 
Zu den Fragen 8 und 10: 
Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres. 

Vorgaben des Bundesministeriums für Inneres gab es dazu keine. 

 
Zu Frage 9: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 

 
 
Beilage 
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